
 

 

Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Die Ö ffentliche 
Bekanntmachung erfolgt ortsüblich im Mitteilungsbla tt der 
Verbandsgemeinde Loreley. 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 

Zuteilung der Massegrundstücke gegen Geldausgleich  
 
Das zur Abfindung der Teilnehmer nicht benötigte Land (Massegrundstücke) wird nach  
§ 54 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) im Flurbereinigungsplan gegen Geldausgleich zu 
Eigentum zugeteilt. Wer an einer solchen Landzuteilung interessiert ist, wird hiermit 
aufgefordert, beim DLR Westerwald-Osteifel bis spätestens 03. Juni 2019 ein 
schriftliches Gebot abzugeben. 
 
Es handelt sich hierbei um folgende Flurstücke:  
 

Gemarkung  Flur  Flurst. 
Nr. 

Fläche 
m² 

Wert - 
einheiten  

Nutzungs - 
art 

Lage Mindest - 
gebot 
 in € 

Filsen 9 17 1.222   366,60 Obstanlage Untere 
Sand 

4.300,00 € 

 9 42 5.849 1.610,80 Obstanlage Peternack 18.800,00 € 

 9 142 757 196,82 Grünland Krimmel 2.300,00 € 

 9 177 1.516 434,16 Ackerland Münzen-
gärten 

5.000,00 € 

 10 112 455 103,88 Ackerland Flöhts 1.300,00 € 

 10 182 1.202 146,12 Grünland Lochpfad 1.800,00 € 

 10 206 694 166,35 Grünland Wäßert 2.000,00 € 

 
Für die Landzuteilung gelten die vom DLR Westerwald-Osteifel festgelegten 
Zuteilungsbedingungen. Die Bewerber erkennen mit der Abgabe ihrer Gebote diese 
Bedingungen als für sie rechtsverbindlich an. 
Für die Gebote sind die bereitgestellten Bewerbungsvordrucke zu verwenden. 
 
Eine Karte, in der die Massegrundstücke eingetragen sind, sowie die 
Zuteilungsbedingungen liegen beim DLR in Montabaur sowie beim Vorsitzenden des 
Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft – Herrn Gottfried Hellbach, Im Wässerland 4 A, 
56341 Filsen zur Einsichtnahme aus.  
 
Die Bewerbungsvordrucke können dort in der Zeit vom 17. bis 31.05.2019 abgeholt 
werden. 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum  56410 Montabaur, den 07.05.2019 
DLR Westerwald-Osteifel Bahnhofstraße 32 
Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde Telefon:  02602/9228-0 
 
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren  
Filsen  

Telefax:  02602/9228-27 

Aktenzeichen: 81037-HA10.2  Internet: www.dlr-westerwald-
osteifel.rlp.de 



 
 
Alle v.g. Unterlagen können auf der Homepage des DLR Westerwald-Osteifel (www.dlr-
westerwald-osteifel.rlp.de >> Direkt zu: Bodenordnungsverfahren >> 81037 Filsen) 
eingesehen und ausgedruckt werden. Diese sind dort unter Punkt 4. Bekanntmachungen 
aufgelistet und mit gelber Farbe hinterlegt. 
 
 
Rechtsmittelfristen werden mit dieser Veröffentlich ung nicht in Gang 
gesetzt. 
 
 
Im Auftrag  
 
   gez. Stumm 
 
( Heiko Stumm ) 
Obervermessungsrat 
 
 
 


